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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

05.03.1969 

Geschäftszahl 

1866/67 

Rechtssatz 

Die Bestimmung des § 67 Abs 7 EStG gilt nicht für Bezüge, die mit der Auflösung des Dienstverhältnisses in 
ursächlichem Zusammenhang stehen und aus diesem Grunde anfallen. 

Auf die Nachzahlung von Bezügen ist die Bestimmung des § 67 Abs 7 EStG nicht anwendbar, weil es sich dabei 
nicht um Bezüge handelt, die bei oder nach Beendigung des Dienstverhältnisses anfallen. 


